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Sitzung des Ausschusses für  

Jugend, Soziales und Gesundheit 
 

Am Mittwoch, den 11.06.2025, um 16.00 Uhr,  

findet im Großen Sitzungssaal des Kreishauses,  

Marie-Wagenknecht-Straße 3, 31134 Hildesheim, 

eine Sitzung des Ausschusses  

für Jugend, Soziales und Gesundheit statt. 

 

 

 

 

Tagesordnung: 

 

1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung der Ausschüsse für Verkehrssicherheit, Ver-

braucher- und Bevölkerungsschutz sowie Jugend, Soziales und Gesundheit am 13.03.2025 

3. Genehmigung des Protokolls über die Sitzung des Ausschusses für Jugend, Soziales und Ge-

sundheit am 13.03.2025 (öffentlicher Teil) 

4. Einwohnerfragestunde 

5. Bericht über die Hilfsangebote für Frauen bei allen Formen von Gewalt 

6. Vorstellung der Arbeit im Bereich Frauen in Not der Vereine Kwabsos und Wildrose 

Antrag der Gruppe vom 12.05.2025 

7. Vorstellung Sozialmonitoring LK Hildesheim 

8. Tätigkeitsbericht des Sozialfonds der Region Hildesheim für das Jahr 2024 

9. Tätigkeitsbericht des Senioren- und Pflegestützpunktes Niedersachsen im Landkreis Hildes-

heim (SPN) für 2024 

10. Prüfungsmitteilung der überörtlichen Kommunalprüfung des Nieders. Landesrechnungshofes 

zum Thema “Umsetzung BTHG“ 

11. Überwachung der Hygienevorschriften in Krankenhäusern 

Antrag der CDU-Fraktion vom 08.05.2025 

- mit Anfrage 338/XIX 

12. Schuleingangsuntersuchung, PiaF 

Antrag der CDU-Fraktion vom 08.05.2025 

- mit Anfrage 340/XIX 

13. Hoheitliche Gefahrenabwehr, Rettungsdienst im Landkreis Hildesheim 

Antrag der CDU-Fraktion vom 28.04.2025 

14. Stationäre Jugendhilfe – Vermittlung von Wohnungen für Jugendliche und junge Volljährige 

Antrag der Fraktionen FDP und Die Unabhängigen vom 30.05.2025 

- mit der Anfrage 361/XIX 

15. Mitteilungen der Verwaltung 

16. Anfragen 

 

 
 

  

Hildesheim, den 30.05.2025         Landkreis Hildesheim 

  Der Landrat 

  Im Auftrag   

  gez. Hoffmann 
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1. Änderung der Friedhofsordnung 

vom 23.02.2016
für den Friedhof Evensen der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Trinitatis in Sehlem

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord­
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. 
Kirchengemeinde Trinitatis in Sehlem am w . i folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

Die Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde 
Trinitatis in Sehlem vom 23.02.2016_wird wie folgt geändert:

Nach § 15 a wird § 15 b eingefügt und erhält folgenden Wortlaut:

§ 15 b Umwandlung in ein pflegefreies Rasengrab

(1) Auf Antrag der nutzungsberechtigten Person können Grabstätten gern. § 12 - Rei­
hengrab, § 13 - Wahlgrab oder § 14 - Urnenwahlgrab während der Ruhezeit in 
ein pflegefreies Rasengrab umgewandelt werden.

Wird dem Antrag durch den Friedhofsträger stattgegeben, sind auf Veranlassung 
und auf Kosten der nutzungsberechtigten Person der Grabstein und die Einfas­
sung zu entfernen und durch eine im Boden liegenden Steinplatte zu ersetzen, die 
den Namen sowie das Geburts- und Sterbejahr des Verstorbenen enthält. Die 
Grabplatte hat die Maße 400mm x 300mm x 40mm und wird durch 
den Nutzungsberechtigten oder einem von ihm beauftragten Dritten beschafft 
und gesetzt.

Für die weitere Gestaltung nach der Umwandlung, gelten die Regelungen des § 
15 Abs. 2 und § 15 a Abs. 2 der Friedhofsordnung für pflegefreie Grabstätten.

Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der gezahlten Gebühr für die Standsi­
cherheitsüberprüfung.

(2) Für die anfallende Rasenpflege durch den Friedhofsträger oder einem von diesem 
beauftragten Dritten, wird für die Restlaufzeit eine Gebühr erhoben.

(3) Die Beisetzung einer zusätzlichen Urne gern. § 11 (5) ist nur in umgewandelten 
Wahlgrabstätten bzw. Urnenwahlgrabstätten möglich.

(4) Soweit sich aus der Friedhofsordnung nichts anderes ergibt, gelten die Vorschrif­
ten für Reihengrabstätten, Wahlgrabstätten bzw. Urnenwahlgrabstätten.
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Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öffentlichen 
Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises in Kraft.

den
Der Kirchenvorstand:

Vorsitzende Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 und Abs. 3 Nr. 2 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim,

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld
Der Kirchenkreisvorstand . -
Im Auftrag

Bevollmächtigter
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1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
vom 23.02.2016

für den Friedhof Evensen der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde Trinitatis in Sehlem

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord­
nung) vom 13, November 1973 (KirchI. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 25 der Friedhofsordnung für den 
Friedhof Evensen dq^ Ev.-Iuth, Kirchengemeinde Trinitatis in Sehlem vom 23.02.2016, hat der Kir­
chenvorstand am_ J' . '■ * f folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

l.§  6 II wird wie folgt geändert:

Friedhofsunterhaltungsgebühr:
Die Friedhofsunterhaltungsgebühr dient der Finanzierung der Pflege und Instandsetzung des Fried­
hofs. Beispielsweise werden hiermit die Friedhofswege und -anlagen in Takt gehalten sowie die gärt­
nerische Pflege des Friedhofs vorgenommen.

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr beträgt pro Jahr -je Grabstelle-: 15,00 €

Die Friedhofsunterhaltungsgebühr wird, auch bei vorzeitiger Einebnung und bei Umwandlung, bis 
zum Ruhezeitende der Grabstätte gehoben.

2, § 6 III. wird wie folgt geändert:

Verwaltungsgebühren:
1. Für die laufende Überprüfung der Standsicherheit während der Dauer des Nutzungsrechts

(hierunter fallen nicht liegende Grabmale) - je Grabmal 60,00 C

2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechts für jedes Jahr der Verlängerung fällige Gebühr für die
laufende Überprüfung der Standsicherheit - je Grabmal und je Jahr 2,00 C

3. Bei vorzeitiger Einebnung wird bei der Bewilligung des Antrags im Voraus eine Pflegegebühr
erhoben, damit die Rasenpflege auf der Grabstätte bis zum Ende der Nutzungsdauer vom 
Friedhofsträger übernommen wird -je Grabstelle und je Jahr Restlaufzeit: 30,00 €

4. Bei Umwandlung in ein pflegefreies Rasengrab gern. § 15 b Friedhofsordnung wird bei der 
Bewilligung des Antrags im Voraus eine Pflegegebühr erhoben, damit die Rasenpflege auf der 
Grabstätte bis zum Ende der Nutzungsdauer vom Friedhofsträger übernommen wird
je Grabstelle und je Jahr Restlaufzeit 30,00 €

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öf­
fentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Sehlem, den 4'/,

Der Kirchenvorstand:

Kirchenvorsteher/in //
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Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 und Abs.
3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld
Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag

Bevollmächtigter
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1. Änderung der Friedhofsordnung 
vom 01.01.2023

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Dreikirchengemeinde in Nordstemmen 
mit den Standorten Burgstemmen, Heyersum und Mahlerten

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe 
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat 
der Kirchenvorstand der Ev.-Iuth. Dreikirchengemeinde in Nordstemmen am 21.05.2025 
folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

Die Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-Iuth. Dreikirchengemeinde in 
Nordstemmen vom 01.01.2023 wird wie folgt geändert und ergänzt:

1. § 16 Abs. 2 wird wie folgt redaktionell geändert:

§ 16 
Pflegefreie Urnenrasenreihengrabstätten am Gemeinschaftsdenkmal 

(Baumgrabstätten)

(1) Baumgrabstätten sind Reihengrabstätten für Urnenbestattungen, die anlässlich 
eines Todesfalls der Reihe nach für die Dauer der Ruhezeit von 30 Jahren in der Nähe 
eines Baumes vergeben werden. Es handelt sich um eine Gemeinschaftsgrabanlage. 
Die Urne muss aus einem innerhalb der Ruhezeit biologisch abbaubaren Material 
beschaffen sein. Das Nutzungsrecht kann nicht verlängert werden. Die Pflege und 
Gestaltung der Anlage erfolgt ausschließlich durch den Friedhofsträger.

(2) Die Gestaltung hat über eine Namenstafel zu erfolgen, die an einer zentralen 
Gedenkstätte angebracht wird. Auf der Namenstafel sind der Vor- und Zuname sowie 
das Geburts- und das Sterbejahr des Verstorbenen enthalten. Die Beschaffung der 
Namenstafel erfolgt durch die nutzungsberechtigte Person, die Anbringung 
der Namenstafel erfolgt durch den Friedhofsträger. Die Anbringung hat 
fachgerecht zu erfolgen, so dass sich die Tafel am Gemeinschaftsdenkmal 
entsprechend gestalterisch einfügt. Die Maße der Namenstafel betragen 45mm x 
70mm (Querformat). Der Friedhofsträger kann im Bedarfsfall ergänzend zu diesen 
Bestimmungen einen konkreten Gestaltungsplan festsetzen.

Andere Grabmale, Einfassungen oder Ähnliches dürfen wegen der notwendigen 
Rasenpflege nicht errichtet werden. Das Abstellen von Grabschmuck ist ausschließlich 
auf der zentralen Ablagestelle des Gemeinschaftsfeldes zulässig.

(3) Soweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Baumgrabstätten auch die Vorschriften für Reihengrabstätten.

2. § 16 a wird wie folgt redaktionell hinzugefügt:

§ 16 a 
Pflegefreie Urnenrasenwahlgrabstätten am Gemeinschaftsdenkmal 

(Baumgrabstätten)

(1) Diese Baumgrabstätten sind Wahlgrabstätten für Urnenbestattungen mit einer 
Grabstelle, die anlässlich eines Todesfalls für die Dauer der Ruhezeit von 30 Jahren in 
der Nähe eines Baumes vergeben werden. Es handelt sich um eine 
Gemeinschaftsgrabanlage. Die Urne muss aus einem innerhalb der Ruhezeit biologisch 
abbaubaren Material beschaffen sein. Die Pflege und Gestaltung der Anlage erfolgt 
ausschließlich durch den Friedhofsträger. Die zusätzliche Bestattung einer Urne ist 
zulässig, wodurch diese Grabstätte für die Bestattung von Paaren geeignet ist.
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(2) Die Gestaltung hat über eine Namenstafel zu erfolgen, die an einer zentralen 
Gedenkstätte angebracht wird. Auf der Namenstafel sind der Vor- und Zuname sowie 
das Geburts- und das Sterbejahr des Verstorbenen enthalten. Die Beschaffung der 
Namenstafel erfolgt durch die nutzungsberechtigte Person, die Anbringung der 
Namenstafel erfolgt durch den Friedhofsträger. Die Anbringung hat fachgerecht zu 
erfolgen, so dass sich die Tafel am Gemeinschaftsdenkmal entsprechend gestalterisch 
einfügt. Die Maße der Namenstafel betragen 45mm x 70mm (Querformat). Der 
Friedhofsträger kann im Bedarfsfall ergänzend zu diesen Bestimmungen einen 
konkreten Gestaltungsplan festsetzen.

Andere Grabmale, Einfassungen oder Ähnliches dürfen wegen der notwendigen 
Rasenpflege nicht errichtet werden. Das Abstellen von Grabschmuck ist ausschließlich 
auf der zentralen Ablagestelle des Gemeinschaftsfeldes zulässig.

(3) Spweit sich nicht aus der Friedhofsordnung etwas anderes ergibt, gelten für 
Baumgrabstätten auch die Vorschriften für Wahlgrabstätten.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 und
Abs. 3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.
Hildesheim, den „..Ä. W

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld
Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag

Bevollmächtigt^/^
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1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
vom 01.01.2023

für den Friedhof der Ev.-Iuth. Dreikirchengemeinde in Nordstemmen 
mit den Standorten Burgstemmen, Heyersum und Mahlerten

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe
(Friedhofsrechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 25 der 
Friedhofsordnung für den Friedhof der Ev.-Iuth. Dreikirchengemeinde in Nordstemmen vom 
01.01.2023, hat der Kirchenvorstand am 21.05.2025 folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

1. § 6 wird wie folgt geändert und angepasst:

§ 6 
Gebünrentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:

Alle Gebührensätze für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten 
beinhalten die Kosten für die Entfernung des Grabmals und anderer Anlagen, so 
dass am Ende der Nutzungsdauer hierfür keine Kosten mehr entstehen.

1. Reihengrabstätte
Für 30 Jahre : 960,00 €

2. Wahlgrabstätte
Für 30 Jahre - je Grabstelle- : 1.200,00 €

3. Rasenreihengrabstätte
Für 30 Jahre : 2.000,00 €

4. Urnen-Rasenreihengrabstätte
Für 30 Jahre : 1.450,00 €

5. Urnen-Rasenreihengrabstätte am Gemeinschaftsdenkmal (Baum) 
Für 30 Jahre : 1.700,00 €

6. U rnen rase n wa h Ig ra bstätte
Für 30 Jahre - mit einer Grabstelle - : 1.670,00 €

7. Rasenwahlgrabstätte mit Teilpflegemöglichkeit (Stelengräber) 
Für 30 Jahre - je Grabstelle- : 2.190,00 €

8. Urnenrasenwahlgrabstätte am Gemeinschaftsdenkmal (Baum)

Für 30 Jahre : 1.950,00 €

9. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl- oder 
Urnenrasenwahlgrabstätte gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsordnung:

Bei einer Beisetzung in einer Wahl- oder Wcoenr^^nwahlgrabstelle 
gemäß Nr. 10 für alle Grabstellen zur Anpassühg an di^ neue Ruhezeit.

eine Gebühr
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10. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten gern. 
§ 13 Absatz 2 FO ist 1/30 der Gebühr nach Nummer 2, 6 oder 8 je Grabstelle zu 
entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen 
Kalenderjahren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs.
1 und Abs. 3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den 

Im Auftrag

Ev.-Iuth. Kirchenkreis 
Der Kirchenkreisvorstand ■
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1. Änderung der Friedhofsgebührenordnung 
vom 17.03.2022

für den Friedhof der Ev.-Iuth. St. Lukas Kirchengemeinde in Garmissen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverord­
nung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) und § 25 der Friedhofsordnung für den 
Friedhof der Ev.-Iuth. Kirchengemeinde St. Lukas in Garmissen vom 17.03.2022, hat der Kirchen­
vorstand am 06.03.2025 folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

1. § 6 I. wird wie folgt geändert und ergänzt:

§6 
Gebührentarif

I. Gebühren für die Verleihung von Nutzungsrechten an Grabstätten:

1. Reihengrabstätte
Für 30 Jahre - Einzelgrabstelle : 810,00 €

2. Wahlgrabstätte
Für 30 Jahre - Einzelgrabstelle :
Für 30 Jahre - Doppelgrabstelle :

900,00 €
1.800,00 €

Kindergrabstätte
Für 30 Jahre - je Grabstelle : 330,00 €

3. Urnen-Reihengrabstätte - Steineinfassung
Für 30 Jahre - Einzelgrabstelle: 720,00 €

4t Urnen-Wahlgrabstätten - Steineinfassung 
Für 30 Jahre - Doppelgrabstelle : 1.620,00 €

5. Rasen-Wahlgrabstätte:
Für 30 Jahre - Einzelgrabstelle:
Für 30 Jahre - Doppelgrabstelle :

1.890,00 €
3.600,00 €

6. Urnen-Rasen-Wahlgrabstätte an der Kapelle:
Für 30 Jahre - Einzelgrabstelle :
Für 30 Jahre - Doppelgrabstelle :

1.200,00 €
2.200,00 €

7. Rasen-Wahlgrabstätte bei den Zierobstbäumen:
Für 30 Jahre - Einzelgrabstelle :
Für 30 Jahre - Doppelgrabstelle :

1.890,00 €
3.600,00 €

8. Urnen-Rasen-Wahlgrabstätte an den Bäumen:
Für 30 Jahre - Einzelgrabstelle :

Für 30 Jahre - Doppelgrabstelle :

990,00 €

1.800,00 €

- 413 -



8a. Für eine Dreiergrabstelle aller Wahlgrabarten wird die Gebühr für eine Dop­

pelgrabstelle zuzüglich der Gebühr einer Einzelgrabstelle berechnet.

9. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer bereits belegten Wahl, Urnenwahl-, 
Rasenwahl- oder Urnenrasenwahlgrabstätte gemäß § 11 Absatz 5 der Friedhofsord­
nung:

Bei einer Beisetzung in einer Wahl-, Urnenwahl-, Rasenwahl- oder Urnenrasenwahl­
grabstelle eine Gebühr gemäß Nr. 11 für alle Grabstellen zur Anpassung an die neue 
Ruhezeit.

10. Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung von Nutzungsrechten gern. 
§ 13 Absatz 2 FO ist 1/30 der Gebühr nach Nummer 2, 4, 5, 6, 7, 8 oder 8a je Grab­
stelle zu entrichten.

Wiedererwerbe und Verlängerungen von Nutzungsrechten sind nur in vollen Kalenderjah­
ren möglich.

Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Verlängerung des Nutzungsrechtes 
wird für die gesamte Nutzungszeit im Voraus erhoben.

Die Einebnung der Grabstätte nach Ablauf der Ruhezeit obliegt den Nutzungsberechtigten.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der öf­
fentlichen Bekanntmachung im Amtsblatt des Landkreises Hildesheim in Kraft.

Garmissen, den 

Der Kirchenvorstai

Uwe Lippert (Vorsitzender) Ursula Mause (stellv. Vorsitzende)

Die vorstehende Änderung der Friedhofsgebührenordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 1 
und Abs. 3 Nr. 2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den .

Ev.-Iuth. Kirchenkreis 
Der Kirchenkreisvorstand
Im Auftrag

Bevollmächtigte
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Sitzung des Ausschusses für Schule und Kultur 
am Dienstag, den 17.06.2025 um 16.00 Uhr im kleinen Sitzungssaal des Kreishauses 
Hildesheim, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildesheim 

Tagesordnung für die öffentliche Sitzung am 17.06.2025 

 
Tagesordnung 

 
I.Öffentliche Sitzung: 
 

A. Sitzung des Schulausschusses mit hinzugewählten Mitgliedern nach dem Niedersächsischen Schulgesetz 

(NSchG) 

 -  

A.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

 -  

A.2. Einwohnerfragestunde 

 -  

A.3. Berufsbildende Schulen im Landkreis Hildesheim 

Antrag der Fraktionen CDU, FDP und Die Unabhängigen 

 - Antrag 859/XIX 

A.4. Schuleingangsuntersuchung, PiaF 

Antrag der CDU-Fraktion vom 08.05.2025 

- mit Anfrage 340/XIX 

 - Antrag 840/XIX 

A.5. Sanitäre Einrichtungen in Schulen und Sporthallen des Landkreises Hildesheim 

Antrag der CDU-Fraktion vom 08.05.2025 

- mit Anfrage 336/XIX 

 - Antrag 834/XIX 

A.6. Finanzausstattung der Schulen des Landkreises 

Antrag der CDU-Fraktion vom 08.05.2025 

- Anfrage 337/XIX 

 - Antrag 836/XIX 

A.7. Gymnasium Andreanum 

Antrag der CDU-Fraktion vom 14.05.2025 

- mit Anfrage 348/XIX 

 - Antrag 844/XIX 

A.8. ÖPNV Anbindung Achtum-Uppen 

Antrag der CDU-Fraktion vom 12.05.2025 

- mit Anfrage 347/XIX 

 - Antrag 842/XIX 

A.9. Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Kinder im schulpflichtigen Alter ab 2026 

Antrag der CDU-Fraktion vom 04.06.2025 

 - Antrag 860/XIX 

A.10. Mitteilungen der Verwaltung 

 -  

A.11. Anfragen 

 -  

B. Sitzung des Schul- und Kulturausschusses mit den beratenden Mitgliedern in Angelegenheit der Kultur- 

und Heimatpflege 

 -  

B.1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit und der Tagesordnung 

 -  

B.2. Einwohnerfragestunde 

 -  

B.3. Bildungsregion Landkreis Hildesheim 

Verwendungsnachweis und Tätigkeitsbericht für das Jahr 2024 

Teil-Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 
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 - Vorlage 939/XIX 

B.4. Bericht aus dem Kulturbüro 

 -  

B.5. Mitteilungen der Verwaltung 

 -  

B.6. Anfragen 

 -  

  

 

 
 

 

Landkreis Hildesheim 

Der Landrat 

Im Auftrag 

 

gez. Waldeck 

- 416 -



Öffentliche Bekanntmachung

Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser Hildesheim, 05.06.2025
Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim Tel: (05121) 6970-139
Az.: 611 Barfelde-Wald 002.0 -2025/03

II. Anordnung in dem beschleunigten Zusammenlequngsverfahren Barfelde-Wald

In dem beschleunigten Zusammenlegungsverfahren Barfelde-Wald, Landkreis Hildesheim 157, wird 
hiermit gemäß § 8 Absatz 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794) das Flurbereinigungsgebiet wie folgt geändert:

Zum Verfahren werden hinzugezogen:

Landkreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke
Hildesheim Gronau (Leine) Barfelde 2 10/1, 12/1, 14/1

Hildesheim Gronau (Leine) Barfelde 3 153

Die Größe des Verfahrens betrug 116,2610 ha und beträgt nun 120,5406 ha.

Bestandteile dieser Anordnung sind die Gebietskarte mit der Abgrenzung des Verfahrens, die 
Begründung dieser Anordnung, die Bestimmungen über die Nutzungsänderungen und das Betreten 
der Grundstücke sowie die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte.

Die Anordnung mit allen Bestandteilen liegt für die Dauer von zwei Wochen - ab dem ersten Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung - während der Dienststunden im Amt für regionale Landesentwicklung 
Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim öffentlich aus. Um telefonische 
Terminvereinbarung unter 05121/6970-198 wird gebeten. Des Weiteren können diese Unterlagen im 
Internet auf der folgenden Webseite eingesehen werden: 
www.arl-lw.niedersachsen.de/startseite/aktuelles/bekanntmachungen/

Aufforderung zur Anmeldung von Rechten

Hiermit werden die Inhaber von Rechten an diesen Flurstücken, die nicht aus dem Grundbuch 
ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Flurbereinigungsverfahren berechtigen, aufgefordert, ihre 
Rechte innerhalb von drei Monaten - gerechnet vom ersten Tage dieser Bekanntmachung - bei dem 
Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim 
anzumelden.

Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für regionale Landesentwicklung Leine-Weser innerhalb 
einer von diesem zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist 
der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen.

Werden Rechte erst nach Ablauf der vorgezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann 
das Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser die bisherigen Verhandlungen und 
Festsetzungen gelten lassen. Der Rechtsinhaber muss die Wirkung eines vor der Anmeldung 
eingetretenen Fristablaufs ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die 
Frist in Lauf gesetzt worden ist (§§ 10, 14 und 15 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt geändert durch Artikel 17 
des Gesetzes vom 19. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794).

Die Aufforderung zur Anmeldung unbekannter Rechte gilt zugleich für die folgenden mit der ersten 
Änderungsanordnung vom 07.10.2021 zugezogenen Flurstücke:

Landkreis Gemeinde Gemarkung Flur Flurstücke
Hildesheim Gronau (Leine) Barfelde 3 154/1

Hildesheim Gronau (Leine) Barfelde 4 1/1
Hildesheim Gronau (Leine) Barfelde 6 17/1, 18/1
Hildesheim Gronau (Leine) Barfelde 7 15/1, 15/4, 15/8, 15/9, 15/12, 17/1, 118/1, 128/2
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Rechtsbehelfsbelehrunq

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe beim Amt für 
regionale Landesentwicklung Leine-Weser, Bahnhofsplatz 3-4, 31134 Hildesheim schriftlich oder zur 
Niederschrift Widerspruch erhoben werden.

Im Auftrage

2

- 418 -


